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Bekanntmachung 

- Ersatzbestimmung für ein Ratsmitglied -

Herr Friedgert Hemker, wohnhaft Goldstr. 70, 48565 Steinfurt, hat 
zum 31. Dezember 2017 seinen Verzicht als Ratsmitglied der 
Kreisstadt Steinfurt erklärt. 

Gern. § 45 Absatz 1 KWahlG habe ich festgestellt, dass Frau Anne 
Agethen, geb. 1953, wohnhaft Meteler Stiege 31, 48565 Steinfurt, 
aus der Reserveliste der „Sozialdemokratischen Partei Deutschlands" 
(SPD) nachrückt. 

Gegen diese Feststellung können gern. § 39 Absatz 1 KWahlG 

a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und 
Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Feststellung Einspruch 
erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
gemäß § 40 Absatz 1 Buchstaben a) bis c) für erforderlich halten. Der 
Einspruch ist bei der Wahlleiterin schriftlich einzureichen oder mündlich 
zur Niederschrift zu erklären. 
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